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Vor 50 Jahren: Revision des Wasserrechtsgesetzes

Carl Mutzner -

Vorkdmpfer fir die Gewé&sserhoheit
der Kantone

Christian Furrer

Vor 50 Jahren spielte sich, vor dem Hintergrund der um-
strittenen Stauseeprojekte Rheinwald und Andermatt/Urse-
ren, eine heftige Auseinandersetzung um das Bundesge-
setz Uber die Nutzbarmachung der Wasserkréfte ab. Der
Bundesrat wollte die Befugnis zur Konzessionserteilung ftir
Wasserkraftwerke von den Kantonen auf den Bund Ubertra-
gen. Der Bindner Carl Mutzner, Direktor des Bundesamtes
fir Wasserwirtschaft, hatte in seinem Amt die Vorlage vor-
bereitet. Er geriet in einen Gewissenskonflikt und ent-
schloss sich, sie éffentlich zu bekdmpfen. Dabei setzte er
auch seine Chefbeamtenstelle aufs Spiel.

Energieknappheit als Ausgangspunkt

In den letzten Kriegsjahren litt die Schweiz vor allem im
Winter unter einer grossen Energieknappheit. Der Betrieb
der Bahnen war geféhrdet, die Arbeit in den Fabriken
schwer gestort. In den Stadten wurde die Stromabgabe zu
Heizzwecken derart eingeschrankt, dass die Bevolkerung
frieren musste. Zufolge der starken Drosselung der Einfuhr
von Kohle und Ol nahm die Nachfrage nach elektrischer
Energie ausserordentlich zu: Ganze Industriebereiche stell-
ten auf elektrische Energie um. In dieser Not verlangten
neun Kantone der Deutschschweiz, angeftihrt von Zirich
und Bern, vom Bundesrat eine aktivere Elektrizitatspolitik.
Bundesrat Enrico Celio nahm dieses Anliegen auf, und am
24. September 1945 genehmigte der Bundesrat eine Teil-
revision des Bundesgesetzes Uber die Nutzbarmachung
der Wasserkrafte (WRG). Das Kernproblem der schweizeri-
schen Elektrizitatswirtschaft liege in der Bereitstellung aus-
reichender Winterenergie, schrieb der Bundesrat. Die Be-
schaffung von Winterenergie sei nur méglich durch die Er-
stellung von Grossspeicherwerken. «lhre Verwirklichung
darf aber durch kantonale Grenzen nicht aufgehalten wer-
den.» Dieser Satz war wohl auf Graublnden und Uri
gemiinzt, wo die Stauseeprojekte Rheinwald mit Uberflu-
tung der Ortschaft Spliigen und Urseren mit Uberflutung
des ganzen Tales (Andermatt, Hospental, Realp) auf gros-
sen regionalen Widerstand stiessen.

Gutachterstreit um Artikel 11 WRG

Kernstlck der Vorlage war Artikel 11 des Wasserrechtsge-
setzes (WRG) mit folgendem Wortlaut: «Wenn ein verfu-
gungsberechtigtes Gemeinwesen die Erteilung einer Was-
serrechtsverleihung fur ein Werk oder eine Werkgruppe mit
einer durchschnittlichen Jahresproduktion von mindestens
100 Millionen Kilowattstunden verweigert oder an Bedin-
gungen knulpft, die einer Verweigerung gleichkommen, so
kann der Bundesrat im Namen dieses Gemeinwesens das
Nutzungsrecht verleihen, sofern die Verleihung im Interes-
se der Eidgenossenschaft oder eines grossen Teils des
Landes liegt.» Diese Bestimmung hatte es dem Bundesrat
erlaubt, fir die Stauseeprojekte Rheinwald und Urseren
eine Konzession zu erteilen, auch wenn die Blindner Ge-
meinden und der Urner Landrat als Konzessionsbehérden
diese verweigert hatten.

Uber die Vereinbarkeit dieses Vorschlages mit Artikel 24
der Bundesverfassung, der — unter der Oberaufsicht des
Bundes - die Gewasserhoheit der Kantone anerkennt, wa-

ren sich die Rechtsgelehrten keineswegs einig. Der von der
Regierung des Kantons Graubtinden angerufene Prof. Gia-
cometti, Verwaltungsrechtslehrer an der Universitat Zurich,
beurteilte den Entwurf als verfassungswidrig. Zur gleichen
Schlussfolgerung gelangte der vom Urner Regierungsrat
beauftragte Verwaltungsrechtslehrer Ruck von der Univer-
sitét Basel. Der vom Bundesrat 1946 beigezogene Berner
Prof. Hans Huber verneinte ebenfalls die Verfassungsmas-
sigkeit der Vorlage. Bundesrat Enrico Celio liess aber nicht
locker und fand im Berner Verwaltungsrechtler Ernst Blu-
menstein einen Experten, der aus dem Begriff Oberaufsicht
soviel zugunsten der Zustandigkeit des Bundes heraushol-
te, dass er den umstrittenen Artikel 11 zu rechtfertigen ver-
mochte. Schiedsrichter Uber die Verfassungsmaéssigkeit
von Bundesgesetzen war und ist aber nach wie vor die
Bundesversammlung (Art. 113, Abs. 3 BV).

Etappensieg des Bundesrates
im Nationalrat

Am 18. und 19. Mérz 1947 beriet der Nationalrat als Erstrat
die Anderung des Wasserrechtsgesetzes. Neben den bei-
den Berichterstattern und Bundesrat Celio dusserten sich
18 Redner zum Eintreten, das der Rat mit 104:50 Stimmen
beschloss. Die Debatte zeigte eine Kluft zwischen den
Bergkantonen, denen Subventionshunger vorgeworfen
wurde, und den am Bau von Speicherkraftwerken interes-
sierten und vielfach auch beteiligten Kantonen des Mittel-
landes. Der Urner Karl Muheim sprach sich gegen das
Stauseeprojekt Urseren aus und warnte den Rat mit fol-
gendem Spruch: «Uri flihrt in seinem Schild einen Stier, der
ist sanft und mild. Stért man ihn auf seiner Weid, ist er zur
Gegenwehr bereitl» Obwohl die Vertreter der Bergkantone
sich entschieden gegen den geplanten, schwerwiegenden
Eingriff in die Konzessionshoheit der Kantone wehrten,
stimmte der Rat dem umstrittenen Artikel 11 mit 77:55
Stimmen und in der Gesamtabstimmung der Vorlage mit
78:30 Stimmen zu.

Carl Mutzner gegen den Bundesrat

Carl Mutzner, in Maienfeld und Chur heimatberechtigt,
wurde am 19. Januar 1885 in Chur geboren. Nach dem Be-
such der Primarschule und der Kantonsschule in Chur leg-
te er im Sommer 1904 die Maturitatsprifung ab und stu-
dierte an der Eidgendssischen Technischen Hochschule in
Zurich Ingenieurwissenschaften. Im Sommer 1908 erlangte
er das Diplom als Bauingenieur mit einer Diplomarbeit aus
dem Gebiet des Wasserbaus. In der Folge blieb er als
Assistent an der ETH und erwarb 1914 mit einer Arbeit tber
Eisenbahntechnik die Wirde eines Doktors der Techni-
schen Wissenschaften. Der Bundesrat wahlte ihn auf den
1. Oktober 1918 zum ersten Direktor des Eidg. Amtes fir
Wasserwirtschaft. Das Amt war geschaffen worden, um
das Wasserrechtsgesetz von 1916 zu vollziehen. Der
Bundner Foderalist Mutzner stand der Energiepolitik von
Bundesrat Celio und den Bestrebungen der Elektrizitats-
wirtschaft skeptisch gegentber. Celio war eifrig bemiht,
die Erstellung baureifer Projekte zu férdern. Er wurde dabei
untersttzt von Florian Lusser, Direktor des Eidg. Amtes fir
Elektrizitatswirtschaft.

Mutzners Widerstand veranlasste den Departementsvor-
steher, innerhalb des Amtes fir Wasserwirtschaft Vizedi-
rektor Kuntschen mit der Ausarbeitung des Entwurfes zu
beauftragen. Mutzner war durch die Beratungen und den
Entscheid des Nationalrates vom 19. Méarz 1947, der den
starken Einfluss der Elektrizitatswirtschaft zeigte, sehr be-
unruhigt. Er verfasste eine Broschire gegen die Revisions-
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vorschldge des Bundesrates und Ubergab das Manuskript
alt Standerat Lépfe. Am 30. Mai informierte er Bundesrat
Celio Uber seine Absicht, eine kritische Broschire unter
dem Decknamen «Hydro-Electricus» zu verdffentlichen.
Die Schrift unter dem Titel «Die Sicherung einer genligen-
den Elektrizitatswirtschaft» erschien am 31. Mai und wurde
vom Verlag allen Mitgliedern der Bundesversammlung —im
Hinblick auf die am 2. Juni beginnende Sommersession —
zugestellt. Mutzner war gegen eine Anderung des Wasser-
rechtsgesetzes. Vielmehr wollte er mit einem Gesetz Uber
die Abgabe von Elektrizitat die Unternehmungen verpflich-
ten, die schon erteilten und ohne Schwierigkeiten erhaltli-
chen Konzessionen zur Nutzung der Wasserkraft aus-
zunUtzen. Er hielt den Widerstand der betroffenen Bevolke-
rung am Spliigen und in Urseren flr begriindet und nannte
die Vorlage des Bundesrates «Lex Splugensis».

Entscheidung im Stédnderat

Am 16. Juni 1947 begrindete der Blndner Lardelli im
Sténderat ausfuhrlich den Antrag der Kommission, auf die
Vorlage nicht einzutreten. Er lehnte den massiven Eingriff in
die kantonale Wasserhoheit entschieden ab. Der Elektro-
wirtschaft warf er vor, allzulange die Grossprojekte Rhein-
wald und Urseren verfolgt zu haben, ohne jede Ricksicht
auf die vom Stausee bedrohten Talschaften. Die herr-
schende Energieknappheit hatten die Werke selber ver-
schuldet, weil sie es unterlassen hétten, eine Reihe bereits
erteilter Konzessionen auszuntitzen. Letztlich gehe es um
die Frage, ob die Souveréanitat der Kantone erhalten bleibe
oder ob sie vor der Kapitalmacht der Werke und Konzerne
weichen misse. In der Debatte vom 17. Juni ausserten
sich insgesamt 11 Redner. Einer von ihnen berief sich aus-
dricklich auf die kritische Broschire Mutzners. Bundesrat
Celio schloss sein Votum mit den Worten: «Wir brauchen
Kilowatt und Gesetze.» Mit 21:16 Stimmen beschloss der
Standerat, auf die Vorlage nicht einzutreten. Am 24. Sep-
tember 1947 resignierte der Nationalrat und stimmte dem
Beschluss des Standerates auf Nichteintreten zu. Damit
war die Vorlage des Bundesrates vom Tisch.

Verfahren gegen den Chefbeamten

Nach dieser schmerzlichen Niederlage teilte Bundesrat Ce-
lioam 21. Juli 1947 Direktor Mutzner mit, dass er das in ihn
gesetzte Vertrauen verloren habe, und legte ihm nahe, auf
Ende des Jahres 1947 zurlickzutreten. Mutzner, damals im
63. Altersjahr stehend, antwortete dem Departementsvor-
steher am 18. August, dass er keinen Anlass zum Ricktritt
sehe. Mit der Verdffentlichung der Broschire unter einem
Decknamen habe er die Grenzen der Freiheit der Mei-
nungsadusserung nicht Uberschritten und seine Beamten-
pflicht nicht verletzt. Am 12. September eréffnete der Bun-
desrat gegen Mutzner ein Disziplinarverfahren wegen
Dienstpflichtverletzung. Gleichzeitig wurde er vorsorgli-
cherweise von der Wiederwahl als Beamter fiir die am
1.Januar 1948 beginnende Amtsdauer ausgeschlossen
und in ein provisorisches Dienstverhéltnis versetzt. Und am
11. Dezember 1947 wurde er, unter Ausrichtung seiner bis-
herigen Bezlige, fir die Dauer des Disziplinarverfahrens
von seinen Funktionen beurlaubt. Die Disziplinaruntersu-
chung gegen Mutzner wurde von einer verwaltungsunab-
hangigen Kommission durchgefiihrt, die aus drei renom-
mierten Juristen bestand: alt Regierungsrat Im Hof, Basel,
Gerichtsprasident Dr. Hinderling, Basel, und Prof. Werner
Kégi, Zurich. In ihrem Bericht vom 10. Mai 1948 kommt die
Kommission zum Schluss, dass sich Mutzner keiner
schweren oder fortgesetzten Pflichtverletzung schuldig ge-
macht habe. Eine disziplinarische Entlassung, unter Verlust

der Anspriiche an die Pensionskasse, ware keinesfalls ge-
rechtfertigt. Insgesamt wurde die Verdffentlichung als
sachlich und vertretbar gewurdigt. In der Folge wurde
Mutzner vom Bundesrat dennoch aus dem provisorischen
Dienstverhaltnis entlassen.

Zivilcourage eines Chefbeamten

Es besteht kein Zweifel, dass Mutzner wesentlich zum
Scheitern der umstrittenen Vorlage beigetragen hat. Offen-
sichtlich Ubte er einen starken Einfluss auf seinen Blindner
Landsmann und Standerat Lardelli aus. Lardellis Referat
als Kommissionsprasident im Standerat war politisch an-
griffig, energiewirtschaftlich fundiert und staatsrechtlich
brillant und hat in hohem Masse klarend gewirkt. Auffallend
sind die Parallelen zwischen der Argumentation Lardellis
und den Thesen, die Mutzner im November 1948 unter
dem Titel «<Der einzig mégliche Weg zur Ordnung der Elek-
trizitatsversorgung» verdéffentlicht hat. Damit ist Direktor
Mutzner zum Vorkéampfer flr die Gewasserhoheit der Kan-
tone geworden: Die Zusténdigkeit zur Erteilung von Was-
serrechtskonzessionen liegt heute noch bei den Kantonen.
Er hat seine Zivilcourage allerdings mit der Entlassung aus
dem Bundesdienst bezahlt.

Verfasser: Christian Furrer, Dr. iur., Direktor des Bundesamtes fiir
Wasserwirtschaft, Landtestrasse 20, CH-2503 Biel.

Vierte Staustufe des Euphrat

Der Euphrat wird eine vierte Staustufe in der Tlrkei erhal-
ten. Unter Federfiihrung der Philipp Holzmann AG, Frank-
furt/Main, hat ein internationales Konsortium, zu dem u.a.
auch die Gama (Ankara) und Strabag (Osterreich) sowie als
Turbinenlieferant die Sulzer Hydro gehoéren, den Auftrag
zum Bau und Betreiben eines Staudammes mit Wasser-
kraftwerk erhalten.

Die Baukosten sind mit 1,12 Mrd. Fr. veranschlagt;
einschliesslich der Finanzierung wird dieses BOT-Projekt
1,84 Mrd. Fr. kosten. Hier steht BOT fiir build-operate-
transfer oder zu deutsch Bauen, Finanzieren, Betreiben
und Uberlassen. Damit wird eines der gréssten Wasser-
kraftwerke in der Welt privat finanziert und betrieben.

Die Finanzierung besteht aus rund 1,52 Mrd. Fr. Bankkre-
diten, rund 240 Mio Fr. Kapitalbeteiligungen der Baufirmen
und des tlrkischen Stromversorgers sowie etwa 80 Mio Fr.
aus wahrend der Bauzeit vereinbarten Stromlieferungen
des Bauherrn. Als Bauzeit sind 66 Monate vorgesehen;
daran schliesst sich der Betrieb des Kraftwerkes Uber 15
Jahre an.

Auch fur die Bauarbeiten hat die Philipp Holzmann AG
die Federflihrung. Sie ist mit 40% an der Arbeitsgemein-
schaft beteiligt; Gama und Strabag haben 40 % und 20 %
der Anteile. Der Hauptteil der Bauarbeiten fiir Damm und
Krafthaus ist in 48 Monaten fertigzustellen; der Stauvor-
gang soll bereits nach 45 Monaten beginnen. Die vorberei-
tenden Massnahmen an der Baustelle sind abgeschlossen,
so dass Anfang 1996 die Bauarbeiten begonnen werden
kénnen. Der durch den 2500 m langen und 65 m hohen
Erddamm bei Birecik, einer Stadt mit etwa 50000 Einwoh-
nern in Ostanatolien, entstehende Stausee wird sich bis
nahe an den 80 km flussaufwarts liegenden Atatlirk-Damm
erstrecken. Das Krafthaus wird sechs Francis-Turbinen
(6x112 MW = 672 MW) haben, von denen die erste nach
viereinhalb Jahren ans Netz gehen wird; die weiteren Turbi-
nen sollen in Abstanden von jeweils zwei bis drei Monaten
folgen. BG

126

«wasser, energie, luft — eau, énergie, air»

88. Jahrgang, 1996, Heft 5/6, CH-5401 Baden



	Carl Mutzner : Vorkämpfer für die Gewässerhoheit der Kantone

